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Das 48. Studierendenparlament der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn hat
in seiner 6. ordentlichen Sitzung den angehängten Antrag „Ablehnung des geplanten Stu-
dierendenwerksgesetz“ der oben genannten Antragstellenden einstimmig, in zweiter Le-
sung geändert durch einen übernommenen Eigenänderungsantrag, beschlossen.

Paul Ludwig
Erster Sprecher

Anlagen:
1. Beschlossener Antrag
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48. Bonner SP

Das 48. Bonner Studierendenparlament hat beschlossen:

[beschlossene Form ausgearbeitet durch das SP-Präsidium]
Die Bonner Studierendenschaft lehnt den, durch die Schwarz- Grüne Landesregierung ein-
gebrachten, Gesetzentwurf für das Gesetz über die Studierendenwerke in seiner jetzigen
Form entschieden ab und schließt sich der Stellungnahme der Landes-ASten-Konferenz1
an.
Sie ruft den Wissenschaftsausschuss, die Regierungsfraktionen und insbesondere die Mit-
glieder des Landtags aus Bonn dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass:

1. die strukturelle Unterfinanzierung der Studierendenwerke in NRW ein Ende nimmt.
Kein Bundesland gibt pro Student*in einen geringeren Landesbeitrag als NRW. Allein
um auch nur auf den vorletzten (!) Platz vorzurücken bräuchte es eine Mehrbetei-
ligung von 22€ pro Student*in im Jahr. Statt die allgemeine Unterfinanzierung zu
problematisieren und eine Lösung zu priorisieren, wird als politische Priorität nun
die studentische Mitbestimmung angegriffen.

2. die geplantenÄnderungen in der ZusammensetzungundBesetzungder Verwaltungs-
räte verworfen werden. Die im Entwurf vorgesehene Erweiterung des Verwaltungs-
rats um zwei weitere externe Mitglieder schwächt das relative Stimmgewicht der
Studierenden. Zudem schafft der neu vorgesehene Auswahlprozess für externe Mit-
glieder in einemAuswahlgremiumeinenunverhältnismäßigenVerwaltungsaufwand.
Zumal der Vertretung des Ministeriums im Auswahlgremium ein doppeltes Stimm-
gewicht und - bei Uneinigkeit - ein Vorschlagsrecht für 2 der 3 externen Mitglieder
eingeräumt wird und eine fehlende Zustimmung der Studierendenparlamente zu
demVorschlag durch eine Zustimmung desMinisteriums ersetztwerden können soll.
Außerdem soll der Vorsitz des Verwaltungsrats künftig nicht mehr aus der Gruppe
der Studierenden gewählt werden können. Wir lehnen diese geplanten Änderungen
strikt ab, da diese die studentische Mitbestimmung stark einschränken. Gerade bei
den Studierendenwerken, deren Hauptzielgruppe und größte Einnahmequelle die
Studierenden sind, ist es notwendig, dass die Partizipation dieser auch in Entschei-
dungsprozessen gesichert ist.

3. die Schwächung der Verwaltungsräte abgewendet wird. Der Gesetzentwurf sieht
vor, dass der Verwaltungsrat die Geschäftsführung künftig zu strategischen Fragen
berät und nur noch in einer abschließenden Aufzählung von Angelegenheiten ent-
scheidet. Es entfallen die Richtlinienkompetenz gegenüber derGeschäftsführung inkl.
Überwachungspflicht, die Zustimmungspflicht bei Drittbeauftragungen, Unterneh-
mensbeteiligungen, Kreditaufnahmen und der Einstellung/Entlassung leitender An-
gestellter. Diese Kontrollrechte sindwichtiger Bestandteil der Sicherstellung der sinn-
vollen Verwendung der studentischen Beitragsgelder.

1https://opal.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST18-3836.pdf
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